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28/2025 Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und der 
Erteilung von Wahlscheinen für die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen am 14. 
September 2025 

1. Das Wählerverzeichnis zur oben genannten Wahl für die Stimmbezirke der Stadt Billerbeck wird in 
der Zeit vom 25.08.2025 bis 29.08.2025 während der allgemeinen Öffnungszeiten  

 
Montag bis Freitag 8:30 – 12:00 Uhr, Montag und Dienstag 14:00 – 16:00 Uhr, Donnerstag 
14:00 – 18:00 Uhr, im Rathaus der Stadt Billerbeck, Markt 1, Zimmer 18, 48727 Billerbeck für 
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.  

 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Zur Überprüfung der Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen haben 
Wahlberechtigte nur dann ein Recht auf Einsicht, wenn sie Tatsachen glaubhaft machen, aus denen 
sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht 
zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister 
ein Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist.  

 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich, welches nur von Bediensteten der Stadtverwaltung bedient werden darf.  
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 25.08.2025 

bis 29.08.2025 während der allgemeinen Öffnungszeiten, spätestens am 29.08.2025 bis 12:00 Uhr 
bei der Stadt Billerbeck, Wahlamt, Markt 1, Zimmer 18, 48727 Billerbeck, Einspruch einlegen. 

 
Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Soweit die behaupteten Tatsachen 
nicht offenkundig sind, hat der/die Einspruchsführer/in die erforderlichen Beweismittel beizubringen. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 

24.08.2025 eine Wahlbenachrichtigung.   
 

In der Wahlbenachrichtigung sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die 
Wahlberechtigten wählen können. 

 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch 
gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht 
nicht ausüben kann. 
 

4. Der/Die Wahlberechtigte kann nur in dem Stimmbezirk wählen, in dessen Wählerverzeichnis er/sie 
eingetragen ist. Wer einen Wahlschein hat, kann in jedem Stimmbezirk des Wahlbezirks oder durch 
Briefwahl wählen. 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

1) eine wahlberechtigte Person, die in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, 
 

2) eine wahlberechtigte Person, die nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, wenn 
 

a) sie nachweist, dass sie aus einem von ihr nicht zu vertretenden Grund die 
Einspruchsfrist (bis zum 29.08.2025) versäumt hat; 

b) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde 
gelangt ist; 

c) ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach der Einspruchsfrist 
entstanden ist oder sich herausstellt. 

 
6. Die Erteilung eines Wahlscheines kann schriftlich, mündlich oder elektronisch beantragt werden. 

Der Antrag kann auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige 
dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form (QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung 
oder https://register.billerbeck.de) gestellt werden. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig. 

https://register.billerbeck.de/
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Eine behinderte wahlberechtigte Person kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Im Antrag sind Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und Wohnanschrift 
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort) anzugeben. Wer den Antrag für einen anderen stellt, 
muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. 

 
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragenen sind, können Wahlscheine bis zum 
12.09.2025, 15:00 Uhr beantragen.  

 
Wahlberechtigte, die nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, können Wahlscheine noch 
bis zum Wahltage, 15:00 Uhr beantragen. Gleiches gilt, wenn bei nachgewiesener plötzlicher 
Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden 
kann. 

 
Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihr bis zum Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden.  

 
7. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass die wahlberechtigte Person vor einem 

Wahlvorstand wählen will, so erhält sie mit dem Wahlschein zugleich 
 

- einen amtlichen blauen Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl, einen amtlichen rosa 
Stimmzettel für die Stadtratswahl, einen amtlichen gelb Stimmzettel für die Landratswahl 
und einen amtlichen grünen Stimmzettel für die Kreistagswahl,  

- für alle Wahlen gemeinsam einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- für alle Wahlen gemeinsam einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, mit der 

vollständigen Anschrift, an die der Wahlbrief zu übersenden ist, und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
An eine andere Person als die wahlberechtigte Person persönlich dürfen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Von der Vollmacht kann nur Gebrauch 
gemacht werden, wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie der Stadtverwaltung vor der Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf 
Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. Behinderte Wahlberechtigte können 
sich der Hilfe einer anderen Person, die mindestens 16 Jahre alt sein muss, bedienen.  

 
Holt die wahlberechtigte Person persönlich den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen ab, so 
kann sie die Briefwahl an Ort und Stelle ausüben. 

 
Wer durch Briefwahl wählt, 

 
- kennzeichnet persönlich die vier Stimmzettel, legt sie in den amtlichen blauen 

Stimmzettelumschlag und verschließt diesen, 
- unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt zur 

Briefwahl unter Angabe des Ortes und des Tages, 
- steckt den verschlossenen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag und den 

unterschriebenen Wahlschein in den amtlichen roten Wahlbriefumschlag, 
- verschließt den Wahlbriefumschlag und 
- übersendet den Wahlbrief so rechtzeitig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle, dass 

er dort spätestens am Wahltage (14.09.2025) bis 16:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch dort abgegeben werden. 
 

Der rote Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland von der Deutschen Post AG als 
Standardbrief ohne besondere Versendungsform unentgeltlich befördert. Eine Abgabe des 
Wahlbriefes an der angegebenen Stelle ist auch möglich.  

 
Billerbeck, 16. Juli 2025 
gez. 
Marion Dirks 
Wahlleiterin 
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29/2025 Bekanntmachung für die von der Meldepflicht befreiten wahlberechtigten 
Unionsbürger/innen zur Eintragung in das Wählerverzeichnis für die Kommunalwahl 
am 14. September 2025 (Unterrichtung gem.§ 12 Abs. 7 Kommunalwahlordnung 
(KWahlO) 

Am 14. September 2025 finden in Nordrhein-Westfalen die Kommunalwahlen statt. An diesen Wahlen 
können auch Staatsangehörige der übrigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft 
(Unionsbürger/innen) teilnehmen. Dies allerdings nur, wenn sie in einem Wählerverzeichnis eingetragen 
sind. Wahlberechtigte Unionsbürger/innen, die bei ihrer Meldebehörde am 3. August 2025 (= 42. Tag 
vor der Wahl) für eine Wohnung (bei mehreren Wohnung die Hauptwohnung) gemeldet sind, werden 
bei Vorliegen der wahlrechtlichen Voraussetzungen von Amts wegen in das Wählerverzeichnis 
eingetragen. Sie erhalten von der Stadt Billerbeck eine Wahlbenachrichtigung und können an der Wahl 
teilnehmen. 
 
Wahlberechtigte Unionsbürger/innen, die nach den melderechtlichen Vorschriften von der Meldepflicht 
befreit sind, werden nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dafür ist Voraussetzung, 
dass sie gem. der §§ 7 und 8 des Kommunalwahlgesetzes am Wahltag, 
 

- das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
- seit mindestens dem 29. August 2025 (= 16. Tag vor der Wahl) ihre Wohnung (bei mehreren 

Wohnungen die Hauptwohnung) in der Stadt Billerbeck innehaben oder sich sonst gewöhnlich 
aufhalten und keine Wohnung außerhalb der Stadt Billerbeck haben und, 

- in der Bundesrepublik Deutschland nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 
 
Der Antrag auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis muss bis zum 29. August 2025 eingegangen sein 
und folgende Angaben enthalten: Familienname, Vornamen, Tag der Geburt, Geburtsort, die Anschrift 
sowie die Staatsangehörigkeit. Weiterhin muss der Antrag persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein. In seinem/ihrem Antrag hat der/die Unionsbürger/in durch Abgabe einer Versicherung an Eides 
statt den Nachweis für die Wahlberechtigung zu erbringen. Gegenstand der Versicherung an Eides statt 
ist eine Erklärung 
 

1. über seine/ihre Staatsangehörigkeit, 
2. über seine/ihre Anschrift in der Stadt Billerbeck, 
3. dass er/sie am Wahltag seit mindestens dem 29. August 2025 (= 16. Tag vor der Wahl) in der 

Stadt Billerbeck ununterbrochen eine Wohnung, bei mehreren Wohnungen die 
Hauptwohnung, innehaben wird. 

 
Die Bürgermeisterin kann die Vorlage eines gültigen Identitätsausweises und eines Nachweises über 
die Wohnung und den Zeitpunkt des Innehabens der Wohnung verlangen. Einem später eingehenden 
Antrag kann nicht mehr entsprochen werden. Entsprechende Antragsformulare werden im Wahlamt der 
Stadt Billerbeck, Markt 1, Zimmer 18, 48727 Billerbeck bereitgehalten. 
 
Billerbeck, 16. Juli 2025 
 
gez. 
Marion Dirks 
Wahlleiterin 
 

30/2025 Bekanntmachung über die zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des 
Bürgermeisters, der Vertretung der Stadt Billerbeck sowie der Reservelisten am 14. 
September 2025 

Nach §§ 19, 46 b des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. 
Juni 1998, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juni 2025 (GV. NRW. S.514), in Kraft 
getreten am 28. Juni 2025 und der §§ 75 b Abs. 8, 30, 31 Abs. 4 der Kommunalwahlordnung (KWahlO) 
vom 31. August 1993 (GV. NRW. S. 592, 967), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. 
Juni 2025 (GV. NRW. S. 514), gebe ich hiermit bekannt, dass der Wahlausschuss der Stadt Billerbeck 
in seiner Sitzung am 15. Juli 2025 folgende Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters sowie der 
Vertretung der Stadt Billerbeck zugelassen hat: 
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I. Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters 
Wahl- 
vor- 
schl. 
Nr. 

Name Beruf Geburtsjahr Geburtsort PLZ, Wohnort Partei / Wählergruppe 
E-Mail 

 

1 Lennertz, Marco Versicherungsbetriebswirt 1978 Münster 48727 Billerbeck Christlich Demokratische 
Union Deutschlands (CDU) marcolennertz@web.de 

3 Ahlers, Michael Christian Ludger Gastronom 1985 Coesfeld 48329 Havixbeck Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands, Freie Demo- 
kratische Partei (SPD, 
FDP) 

ahlers.michael@web.de 

6 Schröder, Klaus Johann Gebäudeschaden-Regulie- 
rer 

1960 Sieglar jetzt 
Troisdorf 

48727 Billerbeck Einzelbewerber 
kontakt@klaus-johann-schroeder.de 

 
 
II. Wahlvorschläge für die Wahl in den Wahlbezirken 

Wahl- Name Beruf Geburtsjahr Geburtsort PLZ, Wohnort Partei / Wählergruppe 
vor- 
schl. 

 

E-Mail      

Nr.       

Bewerber/innen im Wahlbezirk Katholisches Pfarrheim (01) 
1 Salomon, Frederik Alexander 

frederik.salomon@gmail.com 
Student 2000 Münster 48727 Billerbeck Christlich Demokratische 

Union Deutschlands (CDU) 

2 Rawe, Margret Maria Anne 
maggie.rawe@googlemail.com 

Angestellte 1964 Havixbeck 48727 Billerbeck BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN (GRÜNE) 

3 Zimmermann, Hendrikje Janna 
hendrikjepannen@web.de 

Oecotrophologin 1975 Rheinberg 48727 Billerbeck Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD) 

4 Middendorf, Jan Erik 
info@fdp-billerbeck.de 

Unternehmer 1979 Münster 48727 Billerbeck Freie Demokratische Partei 
(FDP) 

5 Mensing, Marvin 
marvin.mensing@web.de 

Industriekaufmann 1994 Coesfeld 48727 Billerbeck Familien-Partei Deutsch- 
lands (FAMILIE) 

 

Bewerber/innen im Wahlbezirk Kita Kunterbunt (02) 
1 Miltrup-Meinert, Lisa-Sophie 

l.miltrup-meinert@outlook.de 
Unternehmerin 1999 Coesfeld 48727 Billerbeck Christlich Demokratische 

Union Deutschlands (CDU) 

2 Gomez Soto, Andrea Teresa 
andrea.gomez.soto@web.de 

Sachbearbeiterin 1996 La Libertad 
– Peru 

48727 Billerbeck BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN (GRÜNE) 

3 Walbaum, Thomas Bernhard 
thomas.walbaum@gmail.com 

Rentner 1960 Rheine 48727 Billerbeck Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD) 

4 Ter Bahne, Sandra 
info@fdp-billerbeck.de 

Dipl. Bauingenieurin 1972 Nordhorn 48727 Billerbeck Freie Demokratische Partei 
(FDP) 

5 Geuking, Erik 
erik.geuking@icloud.com 

Altenpfleger 1994 Coesfeld 48727 Billerbeck Familien-Partei Deutsch- 
lands (FAMILIE) 

 

Bewerber/innen im Wahlbezirk Johannis-Grundschulgebäude (03) 
1 Averbeck, Tayfun 

t.averbeck@web.de 
Leiter der Außenorganisa- 
tion 

1987 Coesfeld 48727 Billerbeck Christlich Demokratische 
Union Deutschlands (CDU) 

2 Dürhager, Robert Winfried 
robert@duerhager.eu 

Referent für Digitale Trans- 
formation 

1981 Tübingen 48727 Billerbeck BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN (GRÜNE) 

3 Dieker, Patrick  
patrick.dieker@googlemail.com 

Bankbetriebswirt 1990 Ahaus 48727 Billerbeck Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD) 

4 Diekel, Marc Heinrich Jürgen 
info@fdp-billerbeck.de 

Lehrer 1969 Hiltrup jetzt 
Münster 

48727 Billerbeck Freie Demokratische Partei 
(FDP) 

5 Berling, Gisela Maria 
gisela-berling@web.de 

Köchin 1965 Nottuln 48727 Billerbeck Familien-Partei Deutsch- 
lands (FAMILIE) 

 

Bewerber/innen im Wahlbezirk Kindergarten St. Johann (04) 
1 Lennertz, Marco  

marcolennertz@web.de 
Versicherungsbetriebswirt 1978 Münster 48727 Billerbeck Christlich Demokratische 

Union Deutschlands (CDU) 

2 de Wendt, Birgit  
 birgitdewendt@gmail.com 

Heilerziehungspflegerin 1973 Senden 48727 Billerbeck BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN (GRÜNE) 

3 Köhler, Margarete Elisabeth 
gretchen.frage@gmx.de 

Rentnerin 1956 Vussem j. 
Mechernich 

48727 Billerbeck Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD) 

4 Middendorf, Christine 
info@fdp-billerbeck.de 

Bürogehilfin 1978 Stralsund 48727 Billerbeck Freie Demokratische Partei 
(FDP) 

5 Geuking, Karin  
karingeuking@aol.com 

Gärtnerin 1966 Osterwick 
jetzt Rosen- 
dahl 

48727 Billerbeck Familien-Partei Deutsch- 
lands (FAMILIE) 
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Bewerber/innen im Wahlbezirk Schulzentrum Geschwister-Eichenwald-Gebäude (05) 
1 Holtmann, Tatiana 

t.ueding@gmx.de 
Bauingenieurin 1990 Münster 48727 Billerbeck Christlich Demokratische 

Union Deutschlands (CDU) 

2 Laukamp, Niklas Heinrich 
n.laukamp@gmx.de 

Student Wirtschaftsinge- 
nieurwesen 

1989 Ahaus 48727 Billerbeck BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN (GRÜNE) 

3 Krieger, Mario  
kriegersam@t-online.de 

Speditionskaufmann 1971 Waltrop 48727 Billerbeck Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD) 

4 Rasing, Jan 
 

info@fdp-billerbeck.de 
Student 2003 Coesfeld 48727 Billerbeck Freie Demokratische Partei 

(FDP) 

5 Hauling, Noah Joel 
n.hauling@aol.com 

Erzieher 1999 Münster 48727 Billerbeck Familien-Partei Deutsch- 
lands (FAMILIE) 

 

Bewerber/innen im Wahlbezirk Ludgeri-Grundschulgebäude (06) 
1 Ahlers, Matthias  

matthias.ahlers@t-online.de 
Dipl.-Finanzwirt 1978 Coesfeld 48727 Billerbeck Christlich Demokratische 

Union Deutschlands (CDU) 

2 Caluori, Dagmar Margret 
dagmar@gruene-billerbeck.de 

Kauffrau im Einzelhandel 1967 Hilten 48727 Billerbeck BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN (GRÜNE) 

3 Bosse, Sarah 
info@sarah-bosse.de 

freie Autorin 1966 Düsseldorf 48727 Billerbeck Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD) 

4 Stadnik, Christine Waltraud 
info@fdp-billerbeck.de 

Rentnerin 1950 Lufling Kreis 
Cham 

48727 Billerbeck Freie Demokratische Partei 
(FDP) 

5 Geuking, Nora  
noraberling@hotmail.de 

Sozialversicherungsfach- 
angestellte 

1993 Coesfeld 48727 Billerbeck Familien-Partei Deutsch- 
lands (FAMILIE) 

Bewerber/innen im Wahlbezirk Kindergarten St. Gerburgis (07) 
1 Wieland, Frank Reinhard 

mb107@wag-zelte.de 
Kaufmann 1970 Nottuln 48727 Billerbeck Christlich Demokratische 

Union Deutschlands (CDU) 

2 Ahlers, Beatrix Isabella 
dr.mac@web.de 

IT Systemadministratorin 1963 Billerbeck 48727 Billerbeck BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN (GRÜNE) 

3 Rampe, Dennis  
dennis.rampe@gmail.com 

Brandschutztechniker 1981 Coesfeld 48727 Billerbeck Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD) 

4 Siepert, Hans-Willi 
info@fdp-billerbeck.de 

Rentner 1948 Essen 48727 Billerbeck Freie Demokratische Partei 
(FDP) 

5 Hauling, Jamie Luca Gabriel 
jamie.hauling@aol.com 

Schüler 2006 Münster 48727 Billerbeck Familien-Partei Deutsch- 
lands (FAMILIE) 

 

Bewerber/innen im Wahlbezirk DRK-Kindergarten Oberlau (08) 
1 Meinert-Vormann, Ann Katrin 

atimeinert@web.de 
Geschäftsführerin 1990 Coesfeld 48727 Billerbeck Christlich Demokratische 

Union Deutschlands (CDU) 

2 Hüwe, Hanna  
hanna@gruene-billerbeck.de 

Programmiererin/Anwen- 
dungsentwicklerin 

1991 Rendsburg 48727 Billerbeck BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN (GRÜNE) 

3 Demming, Cornelius  
cornelius_demming@web.de 

Theaterleiter 1983 Essen 48727 Billerbeck Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD) 

4 Middendorf, Maximilian 
info@fdp-billerbeck.de 

Hausmeister 2003 Münster 48727 Billerbeck Freie Demokratische Partei 
(FDP) 

5 Hauling, Beate 
nielsgeuking@web.de 

Diätassistentin 1984 Coesfeld 48727 Billerbeck Familien-Partei Deutsch- 
lands (FAMILIE) 

 

Bewerber/innen im Wahlbezirk Freilichtbühne Billerbeck (09) 
1 Schwaaf, Jan-Philipp 

 

jan-philippgerding@web.de 
Berufsfeuerwehrmann 1994 Münster 48727 Billerbeck Christlich Demokratische 

Union Deutschlands (CDU) 

2 Röschenkemper, Michael  
michael_roeschenkemper@web.de 

Finanzbuchhalter 1991 Billerbeck 48727 Billerbeck BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN (GRÜNE) 

3 Rampe, Carsten 
carsten.rampe@spd.de 

Groß- und Außenhandels- 
kaufmann 

1973 Billerbeck 48727 Billerbeck Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD) 

4 Dr. Hertel, Rainer 
info@fdp-billerbeck.de 

Rentner 1952 Wuppertal 48727 Billerbeck Freie Demokratische Partei 
(FDP) 

5 Geuking, Niels 
nielsgeuking@web.de 

Europaabgeordneter 1992 Coesfeld 48727 Billerbeck Familien-Partei Deutsch- 
lands (FAMILIE) 

 

Bewerber/innen im Wahlbezirk Alte Landwirtschaftsschule (10) 
1 Rose, Peter 

 

rose-billerbeck@t-online.de 
Dipl. Ing. (FH) Landes- 
pflege 

1971 Steinfurt 48727 Billerbeck Christlich Demokratische 
Union Deutschlands (CDU) 

2 Flüchter, Ralf Heinrich Anton 
ralf.fluechter@t-online.de 

Dipl.-Ing. Landespflege 1964 Lette jetzt 
Coesfeld 

48727 Billerbeck BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN (GRÜNE) 

3 Friemel, Christian 
ch_friemel@freenet.de 

Kaufmann im Einzelhandel 1982 Heessen 
jetzt Hamm 

48727 Billerbeck Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD) 

4 Pawliczek, Iris Angela 
info@fdp-billerbeck.de 

Rechtsanwältin 1972 Münster 48727 Billerbeck Freie Demokratische Partei 
(FDP) 

5 Hauling, Florian-Alexander 
nielsgeuking@web.de 

Mediengestalter 1982 Coesfeld 48727 Billerbeck Familien-Partei Deutsch- 
lands (FAMILIE) 

 

 

 

mailto:t.ueding@gmx.de
mailto:n.laukamp@gmx.de
mailto:info@fdp-billerbeck.de
mailto:n.hauling@aol.com
mailto:dagmar@gruene-billerbeck.de
mailto:info@sarah-bosse.de
mailto:info@fdp-billerbeck.de
mailto:mb107@wag-zelte.de
mailto:dr.mac@web.de
mailto:info@fdp-billerbeck.de
mailto:jamie.hauling@aol.com
mailto:atimeinert@web.de
mailto:info@fdp-billerbeck.de
mailto:nielsgeuking@web.de
mailto:jan-philippgerding@web.de
mailto:carsten.rampe@spd.de
mailto:info@fdp-billerbeck.de
mailto:nielsgeuking@web.de
mailto:rose-billerbeck@t-online.de
mailto:ralf.fluechter@t-online.de
mailto:ch_friemel@freenet.de
mailto:info@fdp-billerbeck.de
mailto:nielsgeuking@web.de


Nummer 6/2025 Amtsblatt der Stadt Billerbeck Seite 88 

Bewerber/innen im Wahlbezirk Schulzentrum Don-Bosco-Gebäude (11) 
1 Ueding, Christoph  

christoph.ueding@web.de 
Abteilungsleiter Einkauf 1988 Coesfeld 48727 Billerbeck Christlich Demokratische 

Union Deutschlands (CDU) 

2 Brinckmann, Marina  
marinabrinckmann@t-online.de 

Verwaltungswirtin 1996 Coesfeld 48727 Billerbeck BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN (GRÜNE) 

3 Beil, Petra Elisabeth 
pebeil43@gmail.com 

Rentnerin 1951 Wennemen 48727 Billerbeck Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD) 

5 Isfort, Tanja  
tanjaisfort@googlmail.com 

Verbundzustellerin 1997 Coesfeld 48727 Billerbeck Familien-Partei Deutsch- 
lands (FAMILIE) 

 

Bewerber/innen im Wahlbezirk Sportpark Billerbeck (12) 
1 Kösters, Bernhard Werner 

ben.koesters@t-online.de 
Polizeibeamter 1968 Laer 48727 Billerbeck Christlich Demokratische 

Union Deutschlands (CDU) 

2 Schlieker, Ulrich  
ulrich.schlieker@t-online.de 

Gartenbautechniker 1966 Lüdinghau- 
sen 

48727 Billerbeck BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN (GRÜNE) 

3 Tauber, Thomas Rudolf 
tom.tauber.spd@googlemail.com 

Verwaltungsfachwirt 1973 Billerbeck 48727 Billerbeck Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD) 

4 Schürmann, Matthias Clemens 
info@fdp-billerbeck.de 

Abteilungsleiter Landwirt- 
schaftlicher Gutacherdienst 

1988 Coesfeld 48727 Billerbeck Freie Demokratische Partei 
(FDP) 

5 Glose, Lisa 
lisaglose98@icloud.com 

Altenpflegerin 1998 Coesfeld 48727 Billerbeck Familien-Partei Deutsch- 
lands (FAMILIE) 

 

Bewerber/innen im Wahlbezirk Gaststätte Uhlenhook (13) 
1 Große Lordemann, Marius 

m.grosselordemann@web.de 
Landwirt 1993 Münster 48727 Billerbeck Christlich Demokratische 

Union Deutschlands (CDU) 

2 Bechtloff, Horst 
 

hobe-tuerme@gmx.de 
Rechtsanwalt 1949 Duisburg 48727 Billerbeck BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 

NEN (GRÜNE) 

3 Dr. Köhler, Christian Karsten  
christian.koehlerbillerbeck@arcor.de 

Rentner 1957 Berlin 48727 Billerbeck Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD) 

4 Prof. Dr. Dr. Witulski, Thomas 
info@fdp-billerbeck.de 

Universitätsprofessor 1964 Watten- 
scheid jetzt 
Bochum 

48727 Billerbeck Freie Demokratische Partei 
(FDP) 

5 Berling, Michael Josef 
nielsgeuking@web.de 

Rentner 1961 Burgsteinfurt 48727 Billerbeck Familien-Partei Deutsch- 
lands (FAMILIE) 

 
 
III. Wahlvorschläge für die Wahl aus den Reservelisten 

ResL. 
Nr. 

Name 
E-Mail 

Beruf Geburtsjahr Geburtsort PLZ, Wohnort Ersatzbewerber/in für Wahl- 
bezirk 

ResL. 
Nr. 

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 
1 Lennertz, Marco  

marcolennertz@web.de 
Versicherungsbetriebs- 
wirt 

1978 Münster 48727 Billerbeck    

2 Nowak, Markus Josef 
nowy2108@gmail.com 

Dipl. Vermessungsinge- 
nieur 

1978 Coesfeld 48727 Billerbeck Lennertz, Marco 04  

3 Ahlers, Matthias 
matthias.ahlers@t-online.de 

Dipl.-Finanzwirt 1978 Coesfeld 48727 Billerbeck    

4 Rose, Peter 
 

rose-billerbeck@t-online.de 
Dipl. Ing. (FH) Landes- 
pflege 

1971 Steinfurt 48727 Billerbeck    

5 Holtmann, Tatiana 
t.ueding@gmx.de 

Bauingenieurin 1990 Münster 48727 Billerbeck    

6 Ueding, Christoph  
christoph.ueding@web.de 

Abteilungsleiter Einkauf 1988 Coesfeld 48727 Billerbeck    

7 Salomon, Frederik Alexander  
frederik.salomon@gmail.com 

Student 2000 Münster 48727 Billerbeck    

8 Schwaaf, Jan-Philipp 
 

jan-philippgerding@web.de 
Berufsfeuerwehrmann 1994 Münster 48727 Billerbeck    

9 Averbeck, Tayfun 
t.averbeck@web.de 

Leiter der Außenorgani- 
sation 

1987 Coesfeld 48727 Billerbeck    

10 Miltrup-Meinert, Lisa-Sophie 
l.miltrup-meinert@outlook.de 

Unternehmerin 1999 Coesfeld 48727 Billerbeck    

11 Große Lordemann, Marius 
m.grosselordemann@web.de 

Landwirt 1993 Münster 48727 Billerbeck    

12 Kösters, Bernhard Werner 
ben.koesters@t-online.de 

Polizeibeamter 1968 Laer 48727 Billerbeck    

13 Wieland, Frank Reinhard 
mb107@wag-zelte.de 

Kaufmann 1970 Nottuln 48727 Billerbeck    

14 Schulze Wierling, Birgit 
schulzewierling@t-online.de 

Zahnmedizinische Fach- 
angestellte 

1970 Borghorst j. 
Steinfurt 

48727 Billerbeck Wieland, Frank Reinhard 07  

15 Ahmann, Guido  
 guido.ahmann@gmx.de 

Examinierter Altenpfle- 
ger 

1984 Coesfeld 48727 Billerbeck Meinert-Vormann, Ann 
Katrin 

08  

16 Meinert-Vormann, Ann Katrin 
atimeinert@web.de 

Geschäftsführerin 1990 Coesfeld 48727 Billerbeck    

17 Gröver, Anna 
 

anna-groever@web.de 
Landwirtin 1992 Dülmen 48727 Billerbeck Kösters, Bernhard Wer- 

ner 
12  

mailto:pebeil43@gmail.com
mailto:ben.koesters@t-online.de
mailto:tom.tauber.spd@googlemail.com
mailto:info@fdp-billerbeck.de
mailto:lisaglose98@icloud.com
mailto:m.grosselordemann@web.de
mailto:hobe-tuerme@gmx.de
mailto:info@fdp-billerbeck.de
mailto:nielsgeuking@web.de
mailto:nowy2108@gmail.com
mailto:matthias.ahlers@t-online.de
mailto:rose-billerbeck@t-online.de
mailto:t.ueding@gmx.de
mailto:jan-philippgerding@web.de
mailto:t.averbeck@web.de
mailto:l.miltrup-meinert@outlook.de
mailto:m.grosselordemann@web.de
mailto:ben.koesters@t-online.de
mailto:mb107@wag-zelte.de
mailto:schulzewierling@t-online.de
mailto:atimeinert@web.de
mailto:anna-groever@web.de


Nummer 6/2025 Amtsblatt der Stadt Billerbeck Seite 89 

18 Sommer, Luisa  
luisasommer7196@gmail.com 

Portfoliomanagerin 1996 Münster 48727 Billerbeck Große Lordemann, 
Marius 

13  

19 Averbeck, Denise 
 

denise-averbeck@web.de 
Sozialpädagogin/Sozial- 
arbeiterin 

1988 Coesfeld 48727 Billerbeck Averbeck, Tayfun 03  

20 Ueding, Irmgard  
irmgard.ueding@gmail.com 

Kaufm. Angestellte 1961 Nottuln 48727 Billerbeck Schwaaf, Jan-Philipp 09  

21 Groll, Andreas 
groll.andy@gmx.de 

Verwaltungsfachwirt 1985 Dülmen 48727 Billerbeck Holtmann, Tatiana 05  

22 Lütke Enking, Markus Heinrich 
markus.luetke.enking@web.de 

Landwirt 1988 Münster 48727 Billerbeck Ueding, Christoph 11  

23 Schulze Brock, Timo Heiner 
timo.schulze.brock@gmx.de 

Verwaltungsmitarbeiter 1993 Coesfeld 48727 Billerbeck Salomon, Frederik Alex- 
ander 

01  

24 Miltrup, Hermann-Hendrik 
h.miltrup@outlook.de 

Elektronikmeister BHD 1977 Coesfeld 48727 Billerbeck Miltrup-Meinert, Lisa- 
Sophie 

02  

25 Ueding, Andreas  
andreasueding@gmx.de 

stattl. gepr. Betriebswirt 1978 Münster 48727 Billerbeck Ahlers, Matthias 06  

26 Fehmer, Günther  
guenther-fehmer@web.de 

Verwaltungsleiter 1963 Billerbeck 48727 Billerbeck Rose, Peter 10  

 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 
1 Hüwe, Hanna  

hanna@gruene-billerbeck.de 
Programmiererin/Anwen- 
dungsentwicklerin 

1991 Rendsburg 48727 Billerbeck    

2 Dürhager, Robert Winfried 
robert@duerhager.eu 

Referent für Digitale 
Transformation 

1981 Tübingen 48727 Billerbeck    

3 Ahlers, Beatrix Isabella 
dr.mac@web.de 

IT Systemadministratorin 1963 Billerbeck 48727 Billerbeck    

4 Röschenkemper, Michael  
michael_roeschenkemper@web.de 

Finanzbuchhalter 1991 Billerbeck 48727 Billerbeck    

5 Gomez Soto, Andrea Teresa 
andrea.gomez.soto@web.de 

Sachbearbeiterin 1996 La Libertad 
– Peru 

48727 Billerbeck    

6 Laukamp, Niklas Heinrich 
n.laukamp@gmx.de 

Student Wirtschaftsinge- 
nieurwesen 

1989 Ahaus 48727 Billerbeck    

7 Brinckmann, Marina  
marinabrinckmann@t-online.de 

Verwaltungswirtin 1996 Coesfeld 48727 Billerbeck    

8 Caluori, Dagmar Margret 
dagmar@gruene-billerbeck.de 

Kauffrau im Einzelhandel 1967 Hilten 48727 Billerbeck    

9 Rawe, Margret Maria Anne 
maggie.rawe@googlemail.com 

Angestellte 1964 Havixbeck 48727 Billerbeck    

10 Brinckmann, Dennis  
dennis_brinckmann@t-online.de 

Kfm. Angestellter 1994 Coesfeld 48727 Billerbeck    

11 Schlieker, Ulrich  
ulrich.schlieker@t-online.de 

Gartenbautechniker 1966 Lüdinghau- 
sen 

48727 Billerbeck    

12 Flüchter, Ralf Heinrich Anton 
ralf.fluechter@t-online.de 

Dipl.-Ing. Landespflege 1964 Lette jetzt 
Coesfeld 

48727 Billerbeck    

13 Dr. Sommer, Rolf Bernhard 
r_th.sommer@t-online.de 

Bauingenieur; Hoch- 
schulprofessor 

1959 Gescher 48727 Billerbeck    

14 Bechtloff, Horst 
 

hobe-tuerme@gmx.de 
Rechtsanwalt 1949 Duisburg 48727 Billerbeck    

15 Peter-Dosch, Christof Johannes  
christof@fampedosch.de 

Gebäude-Energieberater 1957 Frankfurt 
am Main 

48727 Billerbeck    

 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 
1 Tauber, Thomas Rudolf 

tom.tauber.spd@googlemail.com 
Verwaltungsfachwirt 1973 Billerbeck 48727 Billerbeck    

2 Bosse, Sarah  
info@sarah-bosse.de 

freie Autorin 1966 Düsseldorf 48727 Billerbeck    

3 Walbaum, Thomas Bernhard 
thomas.walbaum@gmail.com 

Rentner 1960 Rheine 48727 Billerbeck    

4 Zimmermann, Hendrikje Janna  
hendrikjepannen@web.de 

Oecotrophologin 1975 Rheinberg 48727 Billerbeck    

5 Rampe, Carsten 
carsten.rampe@spd.de 

Groß- und Außenhan- 
delskaufmann 

1973 Billerbeck 48727 Billerbeck    

6 Köhler, Margarete Elisabeth 
gretchen.frage@gmx.de 

Rentnerin 1956 Vussem j. 
Mechernich 

48727 Billerbeck    

7 Dieker, Patrick  
patrick.dieker@googlemail.com 

Bankbetriebswirt 1990 Ahaus 48727 Billerbeck    

8 Beil, Petra Elisabeth 
pebeil43@gmail.com 

Rentnerin 1951 Wennemen 48727 Billerbeck    

9 Krieger, Mario  
kriegersam@t-online.de 

Speditionskaufmann 1971 Waltrop 48727 Billerbeck    

10 Reimer, Monika Erika 
reimer-monika@gmx.de 

Rentnerin 1949 Herten 48727 Billerbeck    

11 Dr. Köhler, Christian Karsten 
christian.koehlerbillerbeck@arcor.de 

Rentner 1957 Berlin 48727 Billerbeck    

12 Dieker, Bianca 
biancadieker@gmx.de 

Lehrerin 1988 Coesfeld 48727 Billerbeck    
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13 Rampe, Dennis  
dennis.rampe@gmail.com 

Brandschutztechniker 1981 Coesfeld 48727 Billerbeck    

14 Friemel, Christian 
ch_friemel@freenet.de 

Kaufmann im Einzelhan- 
del 

1982 Heessen 
jetzt Hamm 

48727 Billerbeck    

15 Demming, Cornelius  
cornelius_demming@web.de 

Theaterleiter 1983 Essen 48727 Billerbeck    

16 van Os, Manfred 
m.vanos@t-online.de 

Rentner 1944 Frecken- 
horst 

48727 Billerbeck    

 

Freie Demokratische Partei (FDP) 
1 Pawliczek, Iris Angela 

info@fdp-billerbeck.de 
Rechtsanwältin 1972 Münster 48727 Billerbeck    

2 Schürmann, Matthias Clemens 
info@fdp-billerbeck.de 

Abteilungsleiter Land- 
wirtschaftlicher 
Gutachterdienst 

1988 Coesfeld 48727 Billerbeck    

3 Ter Bahne, Sandra 
info@fdp-billerbeck.de 

Dipl. Bauingenieurin 1972 Nordhorn 48727 Billerbeck    

4 Middendorf, Jan Erik 
info@fdp-billerbeck.de 

Unternehmer 1979 Münster 48727 Billerbeck    

5 Dr. Hertel, Rainer 
info@fdp-billerbeck.de 

Rentner 1952 Wuppertal 48727 Billerbeck    

6 Diekel, Marc Heinrich Jürgen 
info@fdp-billerbeck.de 

Lehrer 1969 Hiltrup jetzt 
Münster 

48727 Billerbeck    

7 Rasing, Jan 
 

info@fdp-billerbeck.de 
Student 2003 Coesfeld 48727 Billerbeck    

8 Middendorf, Maximilian 
info@fdp-billerbeck.de 

Hausmeister 2003 Münster 48727 Billerbeck    

 

Familien-Partei Deutschlands (FAMILIE) 
1 Geuking, Niels 

nielsgeuking@web.de 
Europaabgeordneter 1992 Coesfeld 48727 Billerbeck    

2 Hauling, Noah Joel 
n.hauling@aol.com 

Erzieher 1999 Münster 48727 Billerbeck    

3 Glose, Lisa 
lisaglose98@icloud.com 

Altenpflegerin 1998 Coesfeld 48727 Billerbeck    

4 Isfort, Tanja 
tanjaisfort@googlmail.com 

Verbundzustellerin 1997 Coesfeld 48727 Billerbeck    

5 Geuking, Karin  
karingeuking@aol.com 

Gärtnerin 1966 Oster- 
wick jetzt 
Rosendahl 

48727 Billerbeck    

6 Hauling, Jamie Luca Gabriel 
jamie.hauling@aol.com 

Schüler 2006 Münster 48727 Billerbeck    

7 Berling, Gisela Maria 
gisela-berling@web.de 

Köchin 1965 Nottuln 48727 Billerbeck    

8 Geuking, Erik 
erik.geuking@icloud.com 

Altenpfleger 1994 Coesfeld 48727 Billerbeck    

9 Hauling, Gabriele 
gabihauling54@aol.de 

Rentnerin 1954 Coesfeld 48727 Billerbeck    

10 Berling, Michael Josef 
nielsgeuking@web.de 

Rentner 1961 Burgstein- 
furt 

48727 Billerbeck    

 
Billerbeck, 16.07.2025  
gez. 
Marion Dirks 
Wahlleiterin 

31/2025 Wahlbekanntmachung der Stadt Billerbeck für die Kommunalwahlen am 14. 
September 2025 

1. Am 14. September 2025 finden in der Stadt Billerbeck die Kommunalwahlen statt.  
Die Wahl dauert von 08:00 bis 18:00 Uhr. 

 
2. Die Stadt Billerbeck ist in 13 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt:  
 
 Zu dem Kreiswahlbezirk III gehören die Stadtwahlbezirke 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 und 10. 
 Zu dem Kreiswahlbezirk IV gehören die Stadtwahlbezirke 5, 8, 11, 12 und 13. 
 
  In den Wahlbenachrichtigungen, die den in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten 

in der Zeit vom 4. August 2025 bis 24. August 2025 übersandt werden, sind der Wahlbezirk und 
der Wahlraum angegeben, in dem der/die Wahlberechtigte zu wählen hat. Barrierefrei zugängliche 
Wahlräume sind mit einem Rollstuhlpiktogramm gekennzeichnet. 
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  Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung der Briefwahlergebnisse am 14. September 2025 um 13:00 

Uhr im Rathaus der Stadt Billerbeck, Markt 1, 48727 Billerbeck, Sitzungssaal zusammen. 
 
3. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis er/sie eingetragen ist. 
   
  Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und einen gültigen Ausweis zur Wahl mitzubringen.  
 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl nicht abgegeben werden. Sie werden für eine etwaige 

Stichwahl wieder benötigt. 
 
 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum bereitgehalten werden. Jede/r 

Wähler/in erhält beim Betreten des Wahlraumes die Stimmzettel ausgehändigt. 
Die Stimmzettel müssen von dem/der Wähler/in in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass nicht erkennbar 
werden kann, wie er/sie gewählt hat. 

 
 Jede/r Wähler/in hat für die Bürgermeister- und die Stadtratswahl sowie die Landrats- und die 

Kreistagswahl jeweils eine Stimme. 
 
 Auf dem jeweiligen Stimmzettel kann nur ein Bewerber 

a) für das Amt des Landrates 
b) für den Kreistag 
c) für das Amt des Bürgermeisters/ der Bürgermeisterin 
d) für den Stadtrat 

gekennzeichnet werden. 
 
  Die Stimmzettel unterscheiden sich durch die Farbe des Papiers wie folgt: 

a) für die Landratswahl:  gelb  Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 
b) für die Kreistagswahl:  grün  Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 
c) für die Bürgermeisterwahl:  blau  Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 
d) für die Stadtratswahl:  rosa  Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 

 
4.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 

Feststellung des Wahlergebnisses im Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler/innen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlbezirk, für den der 

Wahlschein ausgestellt ist, 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlbezirks oder 
b) durch Briefwahl teilnehmen. 

  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Stadt Billerbeck die Briefwahlunterlagen 
(amtliche Stimmzettel, den Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag) beschaffen. 

 
Der Wahlbrief mit den Stimmzetteln – im verschlossenen amtlichen Stimmzettelumschlag - und der 
unterschriebene Wahlschein sind so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
zu übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 16:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6.  Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 25 

Kommunalwahlgesetz). 
  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 

verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). Während der Wahlzeit sind in und an dem 
Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie im Bereich von dem Gebäudeeingang jede 
Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung 
verboten.  
 
Billerbeck, 16. Juli 2025 

 gez. 
Marion Dirks  
Wahlleiterin 
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32/2025 Bekanntmachung der Fa. Amprion über die Ankündigung von 
Baugrunduntersuchungen für die Trassenplanung im Bereich der Stadt Billerbeck 
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33/2025 Bekanntmachung der Stadt Billerbeck gemäß § 2 Absatz 1 BauGB des Beschlusses 
des Rates der Stadt Billerbeck vom 3. Juli 2025 zur Aufstellung der 50. Änderung des 
Flächennutzungsplanes „Sondergebiet Windenergie im Bereich Hamern-Gantweg“ 
und der öffentlichen Auslegung nach § 3 Absatz 2 BauGB des Planentwurfes der 50. 
Änderung des Flächennutzungsplanes „Sondergebiet Windenergie im Bereich 
Hamern-Gantweg“ mit Begründung und Umweltbericht 

Der Rat der Stadt Billerbeck hat in seiner Sitzung am 3. Juli 2025 die Aufstellung der 50. Änderung des 
Flächennutzungsplanes „Sondergebiet Windenergie im Bereich Hamern-Gantweg“ beschlossen.  
 
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Absatz 1 BauGB – Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) – ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Darüber hinaus hat der Rat der Stadt Billerbeck in seiner Sitzung am 3. Juli 2025 den Entwurf der 50. 
Änderung des Flächennutzungsplanes „Sondergebiet Windenergie im Bereich Hamern-Gantweg“ mit 
dem Entwurf der Begründung und Umweltbericht sowie den bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen für die Offenlage gebilligt. Die Offenlage wird nach § 3 Absatz 2 BauGB für die Dauer 
mindestens eines Monats durchgeführt. 
 
Das Plangebiet der 50. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Billerbeck befindet sich rund 
1,5 km nördlich des Ortskerns von Billerbeck im Grenzbereich der Stadt Billerbeck und der Gemeinde 
Rosendahl in den Bauernschaften Hamern und Gantweg. Der Änderungsbereich umfasst sechs jeweils 
ca. 1,00 ha große Teilflächen. 
 
Folgende Flurstücke in der Gemarkung Billerbeck-Kirchspiel sind von den Teilflächen betroffen: Flur 4, 
Flurstücke 41 & 42 (Änderungsbereich I), Flur 4, Flurstück 62 (II), Flur 7, Flurstück 9 (III), Flur 7, 
Flurstücke 35 & 84 (IV), Flur 8, Flurstücke 21-24, 29 & 30 (V), Flur 5, Flurstück 6 (VI). 
 

 

https://research.wolterskluwer-online.de/document/58db3a35-1441-37bf-92a3-506f1d3ed1e0/link/cite/e926a3ef-d210-3dde-aa7e-e957ad5699ed
https://research.wolterskluwer-online.de/document/58db3a35-1441-37bf-92a3-506f1d3ed1e0/link/cite/e926a3ef-d210-3dde-aa7e-e957ad5699ed
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Zur Lage des Plangebietes wird auf den obenstehenden Lageplan (unmaßstäblich) verwiesen. 
 
Durch die 50. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für sechs Standorte zum Bau von Windenergieanlagen geschaffen werden.  
 
Die öffentliche Auslegung des Planentwurfes der 50. Änderung des Flächennutzungsplanes 
„Sondergebiet Windenergie im Bereich Hamern-Gantweg“ mit Entwurf der Begründung und 
Umweltbericht sowie bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen erfolgt in den 
Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Billerbeck 
 
Montag bis Freitag vormittags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
Montag bis Mittwoch nachmittags von 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr 
Donnerstag nachmittags von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr 

 
im Foyer des Rathauses, Markt 1, 48727 Billerbeck, in der Zeit vom 

28. Juli 2025 bis zum 3. September 2025 (einschließlich). 
 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass folgende umweltbezogene Stellungnahmen vorliegen und während 
der Offenlage eingesehen werden können: 

• Artenschutzfachbeitrag des Büros Zetcon Ingenieure vom 25.03.2025, betreffend insbesondere 
mögliche Auswirkungen des Vorhabens auf besonders geschützte Arten sowie notwendige 
Vermeidungs-, Minderungs- oder Ausgleichsmaßnahmen zur Vermeidung des Eintretens 
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände. 

• Stellungnahme des Kreises Coesfeld vom 30.01.2025, insbesondere 

o zum Bodenschutz, Hinweise auf die Notwendigkeit der Berücksichtigung von 
Bodenschutzbelangen im Rahmen der Umweltprüfung und der Erstellung eines 
Bodenschutzkonzeptes, 

o zum Immissionsschutz, Hinweise auf die Prüfung der Schallimmissionsprognose durch 
den Kreis Coesfeld - Immissionsschutz; die Einhaltung der Immissionsrichtwerte wurde 
bei den geplanten Windenergieanlagen festgestellt. Weitere Details zu den 
immissionsschutzrechtlichen Aspekten können den Unterlagen zur Offenlage 
entnommen werden. 

o Und zum Landschaftsschutz, Hinweise auf artenschutzrechtliche Bedenken und die 
Notwendigkeit einer Abwägung zwischen Windenergie und Landschaftsschutz im 
Landschaftsschutzgebiet 'Baumberge'. 

• Stellungnahme der LWL für Archäologie für Westfalen vom 15.01.2025, Hinweise auf mögliche 
Bodendenkmäler und die Notwendigkeit der unverzüglichen Anzeige bei Entdeckung. 

• Stellungnahme der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen vom 
10.03.2025, Hinweise auf die mögliche Überformung der Kulturlandschaft und die Empfehlung 
zur Erarbeitung von Kompensationsmaßnahmen für das kulturelle Erbe. 

• Umweltbericht des Büros WoltersPartner Stadtplaner GmbH vom 23.05.2025 beinhaltend die 
Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands und der erheblichen 
Umweltauswirkungen der Planung während der Bau- und Betriebsphase, die Prognose über 
die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung, geplante 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen, 
anderweitige Planungsmöglichkeiten, die Beschreibung der erheblich nachteiligen 
Auswirkungen und zusätzliche Angaben. 
Im Einzelnen wird auf folgende Schutzgüter Bezug genommen: 

o Mensch, hier insbesondere baubedingte Auswirkungen, Normen zum Schutz vor 
Immissionen, Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und 
Erholungsmöglichkeiten, 
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o Biotoptypen, Tiere und Pflanzen, Biologische Vielfalt, hier insbesondere, zur 
Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände, zu Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen und baubedingter Auswirkungen, 

o Fläche, hier insbesondere die Erhöhung des Versiegelungsgrades im Geltungsbereich, 
o Boden, hier insbesondere zum Verlust natürlich gewachsener Bodenprofile und zu 

Verminderungs- sowie Ausgleichsmaßnahmen, 
o Wasser, hier insbesondere Versiegelungen durch den Bau von Windenergieanlagen, 
o Luft- und Klimaschutz, hier insbesondere verschiedene Emissionen während der 

Bauphase, 
o Landschaft, hier insbesondere visuelle Beeinträchtigungen während der Bauphase und 

im Betrieb, 
o Kultur- und Sachgüter, hier insbesondere zur technischen Überprägung der Landschaft 

und zu Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen. 
 
 
Nicht Bestandteil der Flächennutzungsplanänderung, aber nachrichtlich ebenfalls ausgelegt werden: 

• Nachtrag II zu den ökologischen Gutachten zum Windpark „Oberdarfeld“ in Rosendahl des 
Büros ökon GmbH vom 24. April 2024, 
 

• Schallimmissionsprognose mit Ergänzungen des Büros enveco GmbH vom Januar bzw. April 
2024, 
 

• Landschaftspflegerischer Begleitplan für zwei geplante Windenergieanlagen des Büros enveco 
GmbH vom Juli 2023, 
 

• Landschaftspflegerischer Begleitplan für vier geplante Windenergieanlagen des Büros enveco 
GmbH vom 08.05.2024. 

 
 
Zusätzlich zu dem oben genannten Aushang ist während des Zeitraums der Offenlage auch eine Ein-
sicht in das Plankonzept unter folgendem Link möglich: 
http://www.billerbeck.de/aktuelle_flaechennutzungsplanverfahren. 
 
Stellungnahmen können von der Allgemeinheit während der Veröffentlichungsfrist bei der Stadt Bill-
erbeck, Fachbereich Planen und Bauen, Markt 1, 48727 Billerbeck, vorzugsweise per E-Mail (bauleit-
planung@billerbeck.de), aber beispielsweise auch schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben wer-den. 
Sie werden im Rahmen der Auswertung aller Äußerungen überprüft und fließen dann in das weitere 
Bauleitplanverfahren ein. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht rechtzeitig innerhalb der Offenlegungsfrist abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan gemäß § 4 a Absatz 5 BauGB 
unberücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes nicht von Bedeutung ist. 
 
Billerbeck, den 10. Juli 2025 
 
gez. 
Marion Dirks 
Bürgermeisterin 
 

34/2025 Bekanntmachung der Stadt Billerbeck gemäß § 10 Absatz 3 BauGB des Beschlusses 
des Rates der Stadt Billerbeck vom 3. Juli 2025 der 10. Änderung des 
Bebauungsplanes „Industriegebiet Hamern“ als Satzung vom 16. Juli 2025 

 
Der Rat der Stadt Billerbeck hat in seiner Sitzung am 3. Juli 2025 gemäß § 10 Absatz 1 BauGB – 
Baugesetzbuch in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist – die 10. Änderung 
des Bebauungsplanes „Industriegebiet Hamern“ als Satzung beschlossen. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
Der Beschluss der 10. Änderung des Bebauungsplanes „Industriegebiet Hamern“ als Satzung wird 
hiermit gemäß § 10 Absatz 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 
Mit dem Tag der Bekanntmachung tritt die 10. Änderung des Bebauungsplanes „Industriegebiet 
Hamern“ in Kraft. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung liegt im nordwestlich des Stadtzentrums 
gelegenen Gewerbe- bzw. Industriegebiet „Hamern“. 
Die von der Änderung betroffenen Grundstücke liegen nordöstlich der im Zuge der 4. Änderung des 
Bebauungsplanes verlängerten Erschließungsstraße „Raiffeisenstraße“. 
Der Änderungsbereich umfasst die Grundstücke Gemarkung Billerbeck-Kirchspiel, Flur 39, Flurstücke 
242, 246 und 264 (jeweils teilweise). Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt: 
• im Nordwesten durch die nordwestliche Grundstückskante des Flurstücks 264 
• im Südwesten durch die Raiffeisenstraße 
• im Südosten durch die Raiffeisenstraße 
• im Nordosten verläuft die Abgrenzung zunächst in gedachter Linie zum weiter nordwestlich 
liegenden Entwässerungsgraben durch das Flurstück 246. Auf halber Höhe des Flurstücks 246 knickt 
der Geltungsbereich im rechten Winkel nach Südwesten ab und verläuft bis knapp auf das Flurstück 
242, bevor der Geltungsbereich erneut im rechten Winkel Richtung Nordwesten abknickt und das 
Flurstück 264 in etwa auf halber Tiefe bis zur nordwestlichen Grundstückskante des Flurstücks 
durchschneidet. 
 
Zur Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs wird auf den nachfolgend abgedruckten 
Übersichtsplan (unmaßstäblich) verwiesen. 
 

 
 
Die 10. Änderung des Bebauungsplanes „Industriegebiet Hamern“ mit der Begründung wird ab sofort 
zur allgemeinen Einsicht während der Öffnungszeiten des Rathauses der Stadt Billerbeck in den 
Diensträumen des Fachbereichs Planen und Bauen, Stadt Billerbeck, Markt 1, 48727 Billerbeck, 
bereitgehalten. Eine Einsichtnahme ist ebenfalls möglich auf der Internetseite der Stadt Billerbeck: 
www.billerbeck.de/bauleitplanung -> Abgeschlossene Bebauungsplanverfahren. 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 BauGB die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 
Nrn. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Absatz 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich sind, wenn sie innerhalb von einem Jahr seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Billerbeck geltend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründet, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Sätze 1 und 2 sowie Absatz 4 des BauGB über die Entschädigung 
von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das 
Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird ebenfalls hingewiesen. 
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Ferner wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NRW gegen diese 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Billerbeck, den 10. Juli 2025 
gez. 
Marion Dirks 
Bürgermeisterin 

35/2025 Bekanntmachung der Stadt Billerbeck über die Durchführung einer frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 1 BauGB in dem Verfahren über die 
51. Änderung des Flächen-nutzungsplanes der Stadt Billerbeck „Sondergebiet 
Windenergie im Bereich Osthellen“ 

Der Rat der Stadt Billerbeck hat in seiner Sitzung am 3. Juli 2025 beschlossen, in dem Verfahren über 
die 51. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Billerbeck „Sondergebiet Windenergie im 
Bereich Osthellen“ eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB – 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden 
ist – durchzuführen. 
 
Der Planbereich der 51. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Billerbeck befindet sich rund 
2,5 km östlich des Ortskerns von Billerbeck im Grenzbereich der Stadt Billerbeck und der Stadt Coesfeld 
in der Bauernschaft Osthellen. Der Änderungsbereich umfasst zwei Teilflächen mit einer Gesamtgröße 
von ca. 2,8 ha.  
 
Zur Lage des Plangebietes wird auf den nachfolgend abgedruckten Lageplan (unmaßstäblich) 
verwiesen. 

 
Durch die 51. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für zwei Standorte zum Bau von Windenergieanlagen geschaffen werden.  
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Durch die frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 Absatz 1 BauGB soll die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die 
für die Neugestaltung oder Entwicklung des Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung öffentlich unterrichtet werden; ihr wird Gelegenheit zur Äußerung und 
Erörterung gegeben. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit findet am 
 

3. September 2025 um 19.00 Uhr 
 

Im Kulturzentrum Alte Landwirtschaftsschule, Darfelder Straße 10, 48727 Billerbeck, statt. Zu diesem 
Termin ist jede Person eingeladen. 
 
 
Zur Information hängt das Plankonzept der 51. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Billerbeck „Sondergebiet Windenergie im Bereich Osthellen“ mit der Begründung zu den Öffnungszeiten 
der Stadtverwaltung Billerbeck  
 
Montag bis Freitag  vormittags   von    8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
Montag bis Mittwoch  nachmittags   von  13.30 Uhr bis 17.00 Uhr 
Donnerstag    nachmittags   von  13.30 Uhr bis 18.00 Uhr 
 
im Foyer des Rathauses, Markt 1, 48727 Billerbeck, in der Zeit vom 
 

11. August 2025 bis zum 12. September 2025 (einschließlich) 
 

aus. 
 
Zusätzlich zu dem oben genannten Aushang ist während des Zeitraums der Offenlage auch eine Ein-
sicht in das Plankonzept unter folgendem Link möglich: 
http://www.billerbeck.de/aktuelle_flaechennutzungsplanverfahren. 
 
Stellungnahmen können von der Allgemeinheit während der Veröffentlichungsfrist bei der Stadt 
Billerbeck, Fachbereich Planen und Bauen, Markt 1, 48727 Billerbeck, vorzugsweise per E-Mail 
(bauleitplanung@billerbeck.de), aber beispielsweise auch schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden. Sie werden im Rahmen der Auswertung aller Äußerungen überprüft und fließen dann in das 
weitere Bauleitplanverfahren ein. 

Billerbeck, den 10. Juli 2025 
 
gez. 
Marion Dirks 
Bürgermeisterin 

36/2025 Bekanntmachung der 4. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von 
Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für 
Grundstücksanschlüsse vom 16. Dezember 2021 

 
4. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, 
Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse vom 16. Dezember 2021 

 
Aufgrund 
 
- der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch 
Art. 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. 2015, S. 496), zuletzt geändert durch Art. 3 des 
Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. 2020, S. 916), in der jeweils geltenden Fassung, 
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- der § 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
19.12.2019 (GV. NRW. 2019, S. 1029), in der jeweils geltenden Fassung,  

 
- des § 54 des Landeswassergesetzes NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.6.1995 

(GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des 
Landeswasserrechts vom 04.05.2021 (GV NRW 2021, S. 560 ff.; ber. GV. NRW. 2021, S. 718), in 
der jeweils geltenden Fassung,  
 

-  Des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgaben-gesetz vom 
08.07.2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes zur Änderung des Landeswasserrechts vom 04.05.2021 (GV NRW 2021, S. 560 ff.), in 
der jeweils geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Billerbeck in seiner Sitzung am 03.07.2025 
folgende Satzung beschlossen: 

 
Artikel I 

 
Ermittlung des Ersatzanspruchs 

§ 21 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
(1)   Der Aufwand für die Herstellung einer Grundstücksanschlussleitung wird nach Einheitssätzen 

ermittelt. Der Einheitssatz beträgt für die Herstellung je Grundstücksanschlussleitung: 
 

a. Für einen Vollanschluss im Freigefälle:    3.745,00 € 
b. Für einen Teilanschluss im Freigefälle  

             mit Schmutzwasser:                                           1.947,00 € 
c. Für einen Teilanschluss im Freigefälle  

    mit  Regenwasser:                                         1.798,00 € 
d. Für einen Druckrohranschluss im  

          Druckentwässerungssystem:                              3.543,00 € 
   

Erhält ein Grundstück mehrere Grundstückanschlussleitungen, so wird der Ersatzanspruch für 
jede Leitung berechnet. 

 
Artikel II 

 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.08.2025 in Kraft. 

 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 

1. Die vorstehende Satzung 
 
4. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Kanalanschluss-beiträgen, 
Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse vom 16. Dezember 2021 
 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
2.  die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung  
 für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der zur Zeit gültigen Fassung  
 kann gegen diese Satzung nach Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündigung  
 nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, dass 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren nicht 
durchgeführt wurde, 

 
b) die Satzungen nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden sind, 
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c) der Bürgermeister die Ratsbeschlüsse vorher beanstandet hat oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache benannt worden ist, die den Mangel ergibt. 
 
Billerbeck, 03. Juli 2025 
gez.  
Marion Dirks 
Bürgermeisterin 

37/2025 Bekanntmachung des Jahresabschlusses des Abwasserbetriebes der Stadt 
Billerbeck für das Wirtschaftsjahr 2024 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
 

Gemäß § 3 Abs. 5 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei 
Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen in Verbindung mit § 26 Abs. 3 der 
Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht: 
 
 der Jahresabschluss des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck für das  

Geschäftsjahr 2024 
 

 
Der Jahresabschluss wird bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses beim Abwasserbetrieb 
der Stadt Billerbeck, Markt 1, 48727 Billerbeck zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
Die Einsichtnahme ist während der allgemeinen Öffnungszeiten nach Terminabsprache möglich. 
 
Gem. § 27a des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) in der zurzeit geltenden Fassung kann die 
vollständige Fassung des Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2024 im Internet unter der Adresse 
www.billerbeck.de Rubrik Bürgerservice, Politik und Ratsinfo > Ortsrecht und Veröffentlichungen 
eingesehen werden. 
 
 
Billerbeck, den 03.07.2025 
gez.  
Marion Dirks 
Bürgermeisterin 
 
 
 
 
Anlagen: 
Bilanz zum 31.12.2024 
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2024 
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38/2025 Bekanntgabe der Eheschließungen des Standesamtes Billerbeck für den Monat Mai 
2025 

Tag der Eheschließung Vorname  Name   Wohnort 
 
02. Mai 2025   Bianca   Orsinetti  Billerbeck 
    Pascal   Reimelt   Billerbeck 
 
02. Mai 2025   Jacqueline  Wirtz   Billerbeck 
    Fritz   Schwidrowski  Billerbeck 
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09. Mai 2025   Melanie   Bücker   Billerbeck 
    Oliver   Chlan   Billerbeck 
 
09. Mai 2025   Caroline  Große-Wächter  Laer 
    Andre   Böse   Laer 
 
10. Mai 2025   Christina  Bertels   Billerbeck 
    Marvin   Kreis   Billerbeck 
 
10. Mai 2025   Dorothee  van Wesel  Münster 
    Janis   Billinger  Münster 
 
16. Mai 2025   Nicole   Gierse   Nottuln 
    David   Klaas   Nottuln 
 
23. Mai 2025   Kristin   Wordel   Billerbeck 
    Florian   Nauschütte  Billerbeck 
 
30. Mai 2025   Hannah   Enking   Billerbeck 
    Sebastian  Ueding   Billerbeck 

39/2025 Bekanntgabe der Eheschließungen des Standesamtes Billerbeck für den Monat Juni 
2025 

 
Tag der Eheschließung Vorname  Name   Wohnort 
 
06. Juni 2025   Laura    Bernsen  Billerbeck 
    Sebastian  Konert   Billerbeck 
 
06. Juni 2025   Michelle  Borgert   Billerbeck 
    Fabian   Scheffer  Billerbeck 
 
14. Juni 2025   Jennifer  Janßen   Billerbeck 
    Patrick   Hülsmann  Billerbeck 
 
20. Juni 2025   Lara   Jethon   Billerbeck 
    Marvin   Rengers  Billerbeck 
 
21. Juni 2025   Nina   Lemke   Billerbeck 
    Dennis   Heckötter  Billerbeck 
 

40/2025 Bekanntmachung über die als gefunden und verloren gemeldeten Gegenstände im 
Zeitraum 01.05.2025 bis 07.07.2025 

Im Zeitraum 01.05.2025 bis 07.07.2025 wurden beim Fundbüro der Stadt Billerbeck folgende 
Gegenstände als gefunden gemeldet: 
 
1 Smartwatch 
1 Tasche 
4 Brillen 
2 Jacken 
5 Fahrräder 
2 Dokumente/Karten 
1 Roller (Cityroller) 
diverse Schlüssel 
 
Eigentumsansprüche können beim Fachbereich Zentrale Dienste und Ordnung im Rathaus, Markt 1, 
Zimmer 17, Tel. 02543 / 73-62, geltend gemacht werden. 
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Gleichzeitig wurden folgende Gegenstände als Verlust gemeldet: 
 
diverse Schlüssel 
2 Fahrräder 
1 Portemonnaies 
3 Brillen 
2 Smartphones 
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